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DER AKTUELLE GERICHTSFALL

Die besondere Bedeutung des Zivilschutzes für Militärdienstverweigerer

Eine Chance für Gewissenstäter
Sa. In den Verhandlungen der Militärgerichte

taucht ab und zu die Frage der
Bereitschaft zum Zivilschutzdienst auf. Im Fall
P. war unter anderem diese Bereitschaft
Gegenstand für den Entscheid, ob der
bedingte Strafvollzug gewährt werden
konnte oder nicht. Das Verfahren wurde
durch alle drei militärischen
Gerichtsinstanzen gezogen.

Der 19jährige Angeklagte P. hätte zur
Rekrutierung antreten müssen, teilte
dem zuständigen Kreiskommando
indessen mit, dass er nicht erscheinen
werde. Das Aufgebot zur Nachrekrutierung

nützte auch nichts, weil er sich
bereits zu sehr dem Prinzip der Ge-
waltlosigkeit verschrieben hatte: Dieses

Prinzip bedeute für ihn ein Ideal,
dem er immer nachleben möchte. Er
respektiere zwar das Selbstverteidigungsrecht,

wolle es aber für sich nicht
beanspruchen. Auch waffenlosen
Dienst lehne er ab, da dieser ein Teil
der Armee sei. Die Staatengemeinschaft

müsse nach seiner Auffassung
vielmehr neue Mittel der Konfliktlösung,

die auf Offenheit und Gewaltlo-
sigkeit beruhen, anwenden. Sein Ent-
schluss, eben keinen Militärdienst zu
leisten, sei endgültig.
In der Folge wurde ein militärgerichtliches

Verfahren wegen Nichteinrückens
zur Aushebung und Dienstverweigerung

eingeleitet. Da sich der Fall P. um
die brisante Grundsatzfrage des
bedingten Strafvollzuges drehte, wurden
alle drei militärischen Gerichtsinstanzen

angerufen.

Divisionsgericht erkannte Gewissensnot
Für das erstinstanzliche Gericht stand
nach eingehenden Abklärungen fest,
dass es in erster Linie ethische Gründe

und in zweiter Linie religiöse Gründe
seien, die den bisher gut beleumdeten
und vorstrafenlosen Angeklagten P.
zur Verweigerung des Militärdienstes
veranlasst haben. Der Entscheid, keinen

Militärdienst zu leisten, sei vom
Angeklagten P. nicht von einem Tag
auf den anderen gefällt worden. Er sei
vielmehr das Ergebnis einer tiefgreifenden

inneren Auseinandersetzung,
einer länger dauernden ernsthaften
seelischen Entwicklung. Das Gericht
gelangte sodann zum Schluss, dass der
Angeklagte P. in eine schwere
Gewissensnot geriete, wenn er Militärdienst
leisten müsste, und verurteilte ihn
gestützt auf den privilegierten Tatbestand

von Art. 81 Ziff. 2 des
Militärstrafgesetzes zu fünf Monaten Gefängnis,

zu vollziehen in den Formen der
Haft, sofern der ihm bei einer Probezeit
von zwei Jahren gewährte bedingte
Strafvollzug widerrufen werden sollte.
Nicht alltäglich ist der Umstand, dass
dem Verurteilten P. der bedingte
Strafvollzug gewährt wurde: Gemäss Art. 32
Ziff. 1 des Militärstrafgesetzes kann
der Richter eine Freiheitsstrafe von
nicht mehr als 18 Monaten aufschieben,

wenn Vorleben, Charakter und
dienstliche Führung des Verurteilten
erwarten lassen, er werde dadurch von
weiteren Verbrechen oder Vergehen
abgehalten. Der Aufschub ist jedoch
nicht zulässig, wenn der Verurteilte
innerhalb der letzten fünf Jahre vor der
Tat wegen eines vorsätzlich begangenen

Verbrechens oder Vergehens eine
Zuchthaus- oder eine Gefängnisstrafe
von mehr als drei Monaten verbüsst
hat.
Der Verurteilte P. verbüsste bisher
noch keine Freiheitsstrafe. Die objektiven

Voraussetzungen für die Gewährung

des bedingten Strafvollzuges wa¬

ren somit erfüllt. Aufgrund seiner
gefestigten inneren Überzeugung, auch in
Zukunft keinen Militärdienst mehr zu
leisten, war er zwar aus der Armee aus-
zuschliessen. Dieser Ausschluss
beantwortete jedoch die Frage der günstigen
Prognose noch nicht. In ihrem Urteil
wies die Erstinstanz auf Lehre und
Rechtsprechung zu Art. 41 des
Strafgesetzbuches hin, wonach der bedingte
Strafvollzug nicht für eine Deliktsgruppe

ausgeschlossen oder an
erschwerende Bedingungen geknüpft
werden dürfe. Auf eine solche
Gesamtwürdigung habe auch ein Täter, der
den Militärdienst aus Gewissensgründen

verweigere, Anspruch. Insbesondere

seien Umstände wie zum Beispiel
die Bereitschaft, Zivilschutzdienst
uneingeschränkt zu leisten, entsprechend
zu werten. Im Kriegsfall würde P. nach
seinen glaubhaften Beteuerungen
Militärpersonen pflegen, sei es als Mitglied
des Roten Kreuzes oder des Zivilschutzes.

Der Eindruck, den sich das Gericht
an der Verhandlung vom Verurteilten
P., verschaffen konnte, zeigte, dass er
sich ernsthaft bemüht, nicht mit dem
Gesetz in Konflikt zu geraten. Gerade
in einem solchen Falle ist davon
auszugehen, dass das Vertrauen des
Verurteilten P. in unsere Rechtsordnung und
seine ansonsten positive Einstellung
unserem Land gegenüber durch die
Ausfällung einer Warnstrafe gestärkt
werden. Das Gericht stellte eine positive

Prognose. Damit waren auch die
subjektiven Voraussetzungen erfüllt,
um ihm den bedingten Strafvollzug zu
gewähren.

Militärappellationsgericht:
Günstige Prognose
In seiner Verhandlung stützte sich das
zweitinstanzliche Gericht auf den Um-
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DER AKTUELLE GERICHTSFALL

stand, dass die Verurteilung P. nicht zu
einer inneren Umkehr bringe. Dies hindere

indessen die Gewährung des
bedingten Strafvollzuges nicht; denn der
Zweck des bedingten Strafvollzuges sei
ausschliesslich in der Spezialprävention

begründet. Aus der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung zum Fahren in

angetrunkenem Zustand ergebe sich,
dass nicht auf generelle Verhaltensvermutungen

einer bestimmten Täterkategorie

abgestellt werden könne, sondern
das mutmassliche Verhalten eines
konkreten Täters sei abzuschätzen. Daraus
folge, dass das Erfordernis der inneren
Umkehr nicht als absolut notwendige
Voraussetzung für die Gewährung des
bedingten Strafvollzuges zu bezeichnen

sei. Angesichts der Verletzung
einer in der Bundesverfassung verankerten

Bürgerpflicht könne nur dann von
einer günstigen Prognose ausgegangen
werden, wenn ganz konkrete Indizien
(im Rahmen der bisherigen Lebensführung)

dafür sprechen, dass sich die
Verweigerung ausschliesslich auf den
Bereich der Militärdienstleistung
beschränke. Dies traf im Falle P. zu. Aus
diesen Gründen bestätigte das
Militärappellationsgericht den erstinstanzlichen

Entscheid über den bedingten
Strafvollzug und setzte die Freiheitsstrafe

unter Berücksichtigung der
besonderen Umstände sogar auf vier
Monate herab.

Militärkassationsgericht würdigte
Bereitschaft zum Zivilschutzdienst
Umstritten war beim letztinstanzlichen
Gericht nur noch die Frage der Gewährung

des bedingten Strafvollzuges. So
war der Auditor des Divisionsgerichtes
der Auffassung, die Gewährung des
bedingten Strafvollzuges für
Militärdienstverweigerer könne nur dann in
Frage kommen, wenn tatsächlich ein
Gesinnungswandel in bezug auf die
Leistung von Militärdienst vorliege.
Dieser Auffassung schloss sich die
Letztinstanz mit folgenden Überlegungen

nicht an: Es liege am Dienstverweigerer

in schwerer Gewissensnot, auf¬

grund ganz konkreter Umstände und
nicht bloss auf eine generell-abstrakte
Erklärung hin nachzuweisen, weshalb
mit Rücksicht auf seine Person die in
der Regel schlechte Prognose für den
Dienstverweigerer nicht zutreffen
sollte. Der verurteilte Gewissenstäter
habe sich nun bereit erklärt, inskünftig
Zivilschutz zu leisten. Insbesondere
diese Bereitschaft mache deutlich, dass
sich die Verweigerung auf die Armee
selber beschränke. Es sei davon auszugehen,

dass der Zivilschutz die militärische,

wirtschaftliche und geistige
Landesverteidigung zwar ergänze, der
Dienst aber in einer nichtmilitärischen
Organisation zu leisten sei, welche
zivile und nicht militärische Aufgaben
erfülle. Beim Zivilschutz handle es sich
in der Tat um einen rein humanitären
Einsatz zugunsten der Gemeinschaft
im Katastrophenfall, dessen Verweigerung

sich regelmässig weder aus
religiösen noch ethischen Gründen
rechtfertigen könne. Die Bereitschaft,
Zivilschutz zu leisten, sei somit in besonderer

Weise geeignet, die zukünftige
Haltung des Dienstverweigerers aus
Gewissensgründen im weiteren Umfeld
der Landesverteidigung durch die
Armee daraufhin abzuschätzen, ob nach
dem Ausschluss aus der Armee noch
mit weiteren Konfliktsituationen und
entsprechenden strafrechtlichen
Sanktionen ernsthaft gerechnet werden
müsse oder aber ausnahmsweise eine
positive Zukunftsprognose im Sinne
von Art. 32 Ziff. 1 Abs. 1 des
Militärstrafgesetzes gerechtfertigt erscheine.
Sei die ernsthafte Bereitschaft zum
Leisten von Zivilschutzdienst bei
einem Dienstverweigerer in schwerer
Gewissensnot vorhanden, könne eine
günstige Prognose nicht mehr generell
ausgeschlossen werden. Sie sei
vielmehr zu bejahen. Die Pflicht zur
Leistung von Zivilschutzdienst sei demnach

als Weisung in ein solches Urteil
aufzunehmen. Q

Kommentar

Ja zum Zivilschutz
Bis anhin waren die Militärdienstverweigerer

vom Zivilschutz nicht
sonderlich begeistert. Dies hängt
unter anderem auch mit dem bisherigen

Image zusammen. Es könnte
nun durchaus sein, dass im Zuge der
Entkriminalisierung der Dienstverweigerer

und der Neuausrichtung
des Zivilschutzes ein Umdenken
stattfindet, welches den
Bevölkerungsschutz in den Mittelpunkt
rückt. Dieser multifunktionale
Bevölkerungsschutz, der im Falle
bewaffneter Konflikte und bei natur-
und zivilisationsbedingten
Katastrophen spielen soll, verlangt aber
von jedem, der dort mitmachen will,
eine vorbehaltlose Bereitschaft.
Denn in Notlagen kann diese Bereitschaft

nicht erst gebildet werden.
Auf jeden Fall darf der Zivilschutz
nicht zum Hort von Drückebergern
oder zum Club Méditerrannée werden.

Denn eine so zusammengesetzte
und verstandene Organisation

könnte im Ernstfall wohl kaum
funktionieren. Es gibt aber auch
Dienstverweigerer, die wegen ihrer
schweren Gewissensnot keinen
Militärdienst zu leisten vermögen,
jedoch bereit sind, sich für den Schutz
und die Hilfeleistung an der
Bevölkerung einzusetzen. Solche
Dienstverweigerer sollten eigentlich einen
Platz in unserer Gesellschaft finden

Major Peter Saladin
(Richter am
Militärappellationsgericht 2A/
Präsident Zivilschutzkommission

Schwerzenbach)

Schluss mit teuren Feuchteschäden!

STI

Verlangen Sie detaillierte Unterlagen!

Krüger + Co.
9113 Degersheim, Tel. 071/54 54 74
Niederlassungen: Zizers GR, Samedan GR,
Dielsdorf ZH, Weggis LU, Grellingen b. Basel,
Münsingen BE, Forel VD, Gordola TI

KRUGER
seit 60 Jahren

ZIVILSCHUTZ 6/92 49


	Eine Chance für Gewissenstäter

